
LAbg. Mag.a Regina Petrik 

Schriftliche Anfrage gem. § 29 der Geschäftsordnung des Burgenländischen 
Landtages 

Eisenstadt, am 15. Jänner 2024 

An den 
Präsidenten des Burgenländischen Landtages 
Herrn Robert Hergovich 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 

Gemäß Artikel 44 L-VG und § 29 GeOL T stelle ich folgende schriftliche Anfrage an 
Frau Landesrätin Maga Daniela Winkler 

Sehr geehrte Frau Landesrätin! 

Auf der Website des Landes Burgenland ist zum Arbeitsbereich Elementarpädagogik zu 
lesen: 
,,Das Land Burgenland bekennt sich zu einer qualitätsvollen und flächendeckenden 
Betreuung von Kindern in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen zur Unterstützung 
der Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jede 
Kinderbetreuungseinrichtung hat unter Beachtung anerkannter Erziehungsgrundsätze dem 
Wohl des Kindes zu dienen. In diesem Sinn gehört es auch zu den Aufgaben der 
Kinderbetreuung, die Erziehung, Entwicklung, Bildung und Integration der Kinder ihrem Alter 
gemäß zu fördern." 

In diesem Zusammenhang erbitte ich die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Dienststellen des Landes sind mit der Umsetzung des Burgenländischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 2009 und mit der Umsetzung der 
Burgenländischen Kinderbetreuungsbauten- und -einrichtungsverordnung befasst? 

2. Welche Agenden hat das Referat Elementarpädagogik? 

3. Wie sind die Arbeitsbereiche im Referat Elementarpädagogik strukturiert? 

4. Wie sind die Zuständigkeiten im Referat Elementarpädagogik unter den Angestellten 
auf- bzw. zugeteilt? 

5. Was umfasst den Aufgabenbereich der Referatsleiterin? 

6. Welche Tätigkeiten gehören zur Ausübung der Fachaufsicht? 

7. Wer ist aktuell für die Ausübung der Fachaufsicht zuständig? 
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8. Wie ist aktuell die Fachaufsicht der zweisprachigen Kindergärten geregelt? 

9. Wer ist aktuell Ansprechperson der Elementarpädagog*innen bei pädagogischen 
Belangen? 

10. Wer ist aktuell Ansprechperson der Elementarpädagog*innen bei dienstrechtlichen 
Belangen? 

11. Wer ist aktuell Ansprechperson der Kindergartenleiter*innen für leitungsspezifische 
Belange? 

12. Wer ist Ansprechperson für die Bürgermeister*innen im Referat Elementarpädagogik? 

13. Sind aktuell alle Dienstposten im Referat Elementarpädagogik besetzt? 

14. Gibt es Überlegungen zur Umstrukturierung des Referats Elementarpädagogik? 

15. Wie ist aktuell die Fortbildung für Elementarpädagog*innen im Burgenland 
aufgesetzt? 

16. Wie ist aktuell die Fortbildung für Kindergartenleiter*innen im Burgenland aufgesetzt? 

17. Wie viele Tagungen bzw. Vernetzungstreffen finden jährlich für 
Elementarpädagog*innen statt? 
Wie viele davon finden online statt, wie viele in Präsenz? 

18. Wie viele Tagungen bzw. Vernetzungstreffen finden jährlich für 
Kindergartenleiter*innen statt? 
Wie viele davon finden online statt, wie viele in Präsenz? 

19. Gibt es andere gestaltete Kommunikationsmöglichkeiten für Elementarpädagog*innen 
bzw. für Kindergartenleiter*innen zur Vernetzung und für fachlichen Austausch? 

20. Hat sich das Formularwesen in der Umsetzung des burgenländischen Kinderbildungs 
und -betreuungsgesetzes 2009 in den letzten Jahren geändert? 
Wenn ja, in welcher Hinsicht und Häufigkeit? 

21. Wann werden im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung den 
Elementarpädagog*innen die für deren Alltagsarbeit erforderlichen Formulare als 
Download zur Verfügung gestellt? 

22. Welche konkreten Überlegungen bzw. Planungen gibt es, um die Arbeitssituation der 
Elementarpädagog*innen an heutige Herausforderungen anzupassen? 

23. Gibt es Überlegungen zur Änderung der Dienstrechts der Elementarpädagog*innen? 

24. Gibt es Überlegungen zur Änderung des Burgenländischen Kinderbildungs- und - 
betreuungsgesetzes 2009? Wenn ja, in welche Hinsicht? 



25. Welche Anliegen seitens der burgenländischen Elementarpädagog*innen werden an 
Sie herangetragen? 

26. Welche Anliegen seitens der Leiter*innen der burgenländischen Kinderbildungs- und 
-betreuungseinrichtungen werden an Sie herangetragen? 

27. Welche Anliegen seitens der Bürgermeister*innen werden an Sie herangetragen? 




